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Der Datenschutzbeauftragte nach   

der Datenschutz-Grundverordnung  

 
 
 

Mit dem Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) existiert erstmals eine  
 

europaweit verbindliche verpfichtende Regelung zur Bestellung betrieblicher und behördlicher  
 

Datenschutzbeauftragter. Während die EG-Datenschutzrichtlinie (95/46/EG) die Verpfich-  
 

tung zur Bestellung von Datenschutzbeauftragten lediglich als Alternative vorsah, um die  
 

Meldepficht gegenüber der Datenschutzaufsichtsbehörde entfallen zu lassen, wird sich mit  
 

Geltung der DS-GVO ab dem 25. Mai 2018 eine Bestellpficht erstmals unmittelbar aus dem  
 

Europarecht ergeben. Das deutsche Erfolgsmodell der datenschutzrechtlichen Selbstkontrolle  
 

hat sich damit auch auf europäischer Ebene durchgesetzt. In Ergänzung zur europarecht-  
 

lichen (Basis-)Bestellpficht berechtigt die DS-GVO außerdem über eine Öffnungsklausel die  
 

Mitgliedstaaten, weitergehende Bestellpfichten auf nationaler Ebene vorzusehen. Neben den  
 

Regelungen über die Bestellpficht enthält die DS-GVO Regelungen zur Stellung und zu den  
 

Aufgaben des Datenschutzbeauftragten, von denen der nationale Gesetzgeber grundsätzlich  
 

nicht abweichen darf.  
 
 

Das vorliegende Papier gibt einen Überblick über die Regelungen zur Bestellung von Daten-  
 

schutzbeauftragten sowie deren Aufgaben und Stellung nach der DS-GVO.  



Bestell  

>>   

>>   

>>   

1. Voraussetzungen der Pficht zur  
DSB-Bestellung    

In  der  englischen  Fassung  der  DS-GVO,  die  

Gegenstand der Trilogverhandlungen war, ist an-  

stelle  von  „Kerntätigkeit“  (Singular)  von  „core  

1.1 Bestellpficht nach DS-GVO  activities“ (Plural) die Rede. „Core activities“ sind  

Nach der DS-GVO ist ein Datenschutzbeauftragter  alle Geschäftsbereiche, die entscheidend sind für  

(DSB) in folgenden Fällen verpfichtend zu be-  

stellen (vgl. Art. 37 Abs. 1):  

die  Umsetzung  der  Unternehmensstrategie,  die  

ihren  Ausdruck  fndet  in  Kundenservice,  Marke-  

ting, Produktdesign etc. Keine Aktivitäten in die-  

Art. 37 Abs. 1 Buchst. a) DS-GVO: Personenbe-  sem Sinne sind routinemäßige Verwaltungs- und  

zogene Datenverarbeitung durch Behörde / öf-  Erhaltungsaufgaben. Es genügt also, wenn die  die  

fentliche Stelle (Ausnahme: Rechtsprechung)  Bestellpficht auslösende Tätigkeit einen (!) Haupt-  

Art. 37 Abs. 1 Buchst. b) DS-GVO:  Die Kerntä-  

tigkeit des Verantwortlichen oder Auftragsver-  

zweck  der  betreffenden  Stelle  darstellt.  „Beob-  

achtung“  meint  umfangreiche  regelmäßige  und  

arbeiters besteht  in Verarbeitungsvorgängen,  systematische  personenbezogene  Auswertungen,  

welche aufgrund ihrer Art, ihres Umfangs und/  insbesondere die Vornahme von Proflbildungen.  

oder ihrer Zwecke eine umfangreiche regelmä-  

ßige und systematische Beobachtung von be-  

troffenen Personen erforderlich machen.   

Art. 37 Abs. 1 Buchst. c) DS-GVO: Die Kern-  

tätigkeit des Verantwortlichen oder Auftrags-  

verarbeiters besteht in der umfangreichen Ver-  

arbeitung besonderer Kategorien von Daten  

(Art. 9 DS-GVO) oder von Daten über straf-  

rechtliche   Verurteilungen   und   Straftaten  

(Art. 10 DS-GVO).  
 

Die  für  Unternehmen  maßgebliche  Bestellpficht  

der  beiden  letztgenannten  Fallgruppen  hat  je-  

weils zwei Voraussetzungen. Erstens muss die die  

pficht auslösende personenbezogene Daten-  

verarbeitung zur „Kerntätigkeit“ des für die Verar-  

beitung Verantwortlichen bzw. Auftragsverarbeiters  

gehören. Zweitens muss die Tätigkeit bestimmte  

inhaltliche  Voraussetzungen  erfüllen,  nämlich  

 
 

Beispiele für Bestellpficht nach Art.  

37 Abs. 1 Buchst. b) DS-GVO:  

Auskunfteien; Detekteien; Versiche-  

rungsunternehmen (Risikomanage-  

ment oder individualisierte Tarife  

wie „Pay as you drive“); Marketing  

auf Basis detaillierter Kunden- und  

Interessentenprofle  
 

Beispiele für Bestellpficht nach Art.  

37 Abs. 1 Buchst. c) DS-GVO:  

Gesundheitseinrichtungen, wie z.B.  

Krankenhäuser; mit genetischen  

Untersuchungen befasste Labors;  

Beratungsstellen wie Pro Familia;  

Dienstleister im biometrischen  

ID-Management oder Anbieter von  

Erotikartikeln  

das Erfordernis einer umfangreichen regelmäßigen  

und systematischen Beobachtung oder die umfang-  

1.2 DS-GVO-Öffnungsklausel für strengere  

nationale Regelungen zur Bestellpficht  

reiche Verarbeitung von Daten im Sinne von Art. 37  Die Pficht zur Bestellung eines Datenschutzbeauf-  

Abs. 1 Buchst. c) DS-GVO.  tragten muss sich künftig aber nicht nur aus der  



>>   

2.1   

DS-GVO selbst ergeben. In Art. 37 Abs. 4 DS-GVO ist  bleibt jedoch abzuwarten. Für den Fall, dass natio-  

eine Öffnungsklausel vorgesehen, die es ermög-  nal die bekannten Bestellvoraussetzungen fortgel-  

licht, auf der Ebene des EU-Rechts bzw. nationa-  ten, bestehen auch die nach BDSG vorgenommenen  

len Rechts im Verhältnis zur DS-GVO weitergehende  Bestellungen fort, allerdings bestimmen sich Auf-  

Verpfichtungen zur Bestellung von Datenschutz-  gaben und Rechtsstellung des Datenschutzbeauf-  

beauftragten   vorzusehen.   Die  Öffnungsklausel  tragten nunmehr nach der DS-GVO. Dies gilt auch  

bezieht sich nur auf die Voraussetzungen, unter  für  Bestellungen  externer  Datenschutzbeauftrag-  

denen ein Beauftragter zu bestellen ist. Aufgaben  ter. Der der externen Bestellung zugrundeliegende  

und Stellung können nicht abweichend geregelt  Geschäftsbesorgungsvertrag  ist  an  die  geänder-  

werden. Art. 37 Abs. 4 DS-GVO stellt überdies klar,  ten  rechtlichen  Rahmenbedingungen  anzupassen  

dass die freiwillige Bestellung von Datenschutz-  (§ 313 BGB). Im Rahmen der Anpassung ist auch  

beauftragten unbenommen ist.    der erhöhte zeitliche Aufwand zu berücksichtigen,  

der sich durch die Beratung im Hinblick auf die  
 

Die DS-GVO liefert insofern einen  

Anreiz für freiwillige Bestellungen,  

als Datenschutzbeauftragte – anders  

als für die Verarbeitung Verantwort-  

liche – Anspruch auf unentgeltliche  

Beratung durch die Aufsichtsbehör-  

de haben (Art. 57 Abs. 3 DS-GVO).  

Maßgebliches Argument für eine  

Bestellung auch ohne Pficht ist,  

dass Datenschutzbeauftragte einen  

zentralen Beitrag zur Gewährleis-  

tung von Datenschutzkonformität  

und damit zur Vermeidung von   

Unternehmensrisiken darstellen.  

Umsetzung der DS-GVO ergibt.  
 

2. Anforderungen an die Bestellung  
 

Notwendige Qualifkation und persönliche  

Voraussetzungen  

Die DS-GVO stellt folgende Anforderungen an die  

notwendige Qualifkation und persönlichen Voraus-  

setzungen, die ein DSB mitzubringen hat:  
 

Benennung auf Basis der berufichen Quali-  

fkation und insbes. des Fachwissens auf dem  

Gebiet des Datenschutzrechts und der Daten-  

schutzpraxis sowie der Fähigkeit zur Erfüllung  

der in Art. 39 genannten Aufgaben (Art. 37  

Für   Deutschland  existiert   eine  ausdrückliche  Abs.  5  DS-GVO)  

Positionierung des Bundestages (BT-Drs. 17/11325,  

Abschnitt II., Nr. 21), wonach das in Deutschland  

bestehende und bewährte System der Beauftragten  

für Datenschutz in Unternehmen und Verwaltung  

nicht gefährdet werden soll. Aktuell ist damit zu  

rechnen, dass die bislang in Deutschland geltenden  

Bestellvoraussetzungen  beibehalten  werden.  Der  

endgültige Ausgang des Gesetzgebungsverfahrens  

Wesentliche Unterschiede im Ver-  

hältnis zu den sich bislang aus § 4f  

Abs. 2 S. 1 BDSG ergebenden Fach-  

kundeanforderungen, wonach eine  

Trias rechtlicher, technischer und  

organisatorischer Kenntnisse er-  

forderlich ist, ergeben sich insofern  

für ein nationales Umsetzungsgesetz zur DS-GVO  
weiter auf Seite 6  >>  



2.4  

>>   

sind, dass sie den Beauftragten hindern, effektiv  

nicht. Zu den Fachkundeanforde-  

rungen bislang vgl. Beschluss des  

Düsseldorfer Kreises vom 24./25.  

November 2010: Mindestanforde-  

rungen an Fachkunde und Unab-  

hängigkeit des Beauftragten für den  

Datenschutz nach § 4f Abs. 2 und 3  

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).  

Abrufbar unter: https://www.lda.  

bayern.de/media/dk_mindestanfor-  

derungen_dsb.pdf  

seine Aufgaben wahr- und auch unliebsame Positi-  

onen gegenüber Unternehmensleitung und Fachab-  

teilung einzunehmen, ist von einer Unwirksamkeit  

der Befristung auszugehen.  
 

2.3 Publizität der Bestellung  

Im  Verhältnis  zum  bisherigen  nationalen  Recht  

sieht die DS-GVO eine verstärkte Publizität des Da-  

tenschutzbeauftragten vor, indem die „Kontakt-  

daten“ des Datenschutzbeauftragten zu veröf-  

fentlichen  und  der  Aufsichtsbehörde  mitzuteilen  

sind (Art. 37 Abs. 7 DS-GVO).  

Die DS-GVO (Art. 38 Abs. 6 S. 2) verbietet wie  

das BDSG Interessenkonfikte.   
 
 

Das Erfordernis der persönlichen   

Integrität des Datenschutzbeauf-  

tragten ist in der DS-GVO nicht  

explizit geregelt, ergibt sich aber aus  

seiner Aufgabenstellung, Ansprech-  

partner des Unternehmens und der  

betroffenen Personen zu sein.  
 
 
 

2.2 Form und Dauer der Bestellung  

Die Form der Bestellung wird durch die DS-GVO  

 
 

Wie ein Vergleich mit Art. 13  

Abs. 1 Buchst. a) DS-GVO zeigt,  

wo von „Name und Kontaktdaten“  

die Rede ist, setzt die Angabe der  

bloßen Kontaktdaten, z.B. auf  

der Homepage, nicht zwingend  

voraus, dass auch der Name des  

Datenschutzbeauftragten genannt  

wird. Im Verhältnis zur Aufsichts-  

behörde ist die namentliche Nen-  

nung des Beauftragten gleichwohl  

sinnvoll (vgl. auch Art. 30 Abs. 1  

Buchst. a) i.V.m. Abs. 4 DS-GVO).    

nicht  geregelt.  Zur  Gewährleistung  von  Rechts-  

sicherheit  und  aus  Dokumentationsgründen  ist  

eine Bestellung zumindest in Textform jedoch rat-  

sam. Während der Kommissionsentwurf noch eine  

 Möglichkeit der externen Bestellung und  

 der Bestellung von Konzern-DSBs  

Explizit regelt die DS-GVO dagegen die Möglichkeit  

Mindestdauer von zwei Jahren verlangte, enthält  der externen Bestellung (Art. 37 Abs.  6 DS-GVO)  

die fnale Fassung der DS-GVO im Hinblick auf die  

Dauer der Bestellung keine Vorgaben mehr. Dies  

sowie der Bestellung eines gemeinsamen Daten-  

schutzbeauftragten   in   Unternehmensgruppen  

bedeutet gleichwohl nicht, dass beliebig kurze Be-  (Art. 37 Abs. 2 DS-GVO). Die Möglichkeit der Beru-  

fristungen möglich sind, vielmehr muss die Unab-  fung eines solchen gemeinsamen Beauftragten ist  

hängigkeit des Datenschutzbeauftragten (ErwG 97)  mit der Bedingung verbunden, dass dieser von jeder  

gewährleistet bleiben. Sofern die Fristen so kurz  Niederlassung aus „leicht erreicht werden kann“. Die  

https://www.lda/
https://www.lda/
https://www.lda/


>>   

3.3  

3.2  leichte Erreichbarkeit impliziert den persön  lichen  

und sprachlichen Zugang für die Verantwortlichen  

Abberufungsschutz und Benachteiligungs-  

verbot  

der einzelnen Konzernunternehmen sowie die Be-  Zum Schutz des Datenschutzbeauftragten gewähr-  

schäftigten als betroffene Personen. Zur Frage, ob  leistet die DS-GVO Abberufungsschutz sowie ein  

auch eine juristische Person als Datenschutzbeauf-  Benachteiligungsverbot (Art. 38 Abs.  3 S. 2 DS-  

tragter bestellt werden kann, äußert sich Art. 37  GVO). Der Datenschutzbeauftragte darf von dem  

DS-GVO nicht (zum Streitstand vgl. GDD-Ratgeber,  Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter we-  

Der  betriebliche  Datenschutzbeauftragte,  2014,  gen der Erfüllung seiner Aufgaben nicht  abberu-  

S. 38 f.). In der Literatur ist zudem umstritten, ob  fen oder benachteiligt werden. Möglich ist jedoch  

die in der DS-GVO enthaltene Regelung zur Bestel-  nach der DS-GVO ein betriebsbedingter Wegfall der  

lung  eines  gemeinsamen  Datenschutzbeauftrag-  Bestellung. Ebenso wenig genießt der Datenschutz-  

ten innerhalb der Unternehmensgruppe auch dazu  beauftragte nach der DS-GVO besonderen arbeits-  

führt, dass in Zukunft die Bestellung zentral durch  rechtlichen Schutz. Auf Grund seiner Befugnis zur  

das herrschende Unternehmen erfolgen kann und  Regelung des materiellen Arbeitsrechts ist dem na-  

damit der administrative Aufwand von Mehrfach-  tionalen Gesetzgeber jedoch unbenommen, einen  

bestellungen entfällt.  Sonderkündigungsschutz für Datenschutzbeauf-  

tragte auf nationaler Ebene weiterhin vorzuse-  

3. Stellung des Datenschutzbeauftragten  hen. Die Notwendigkeit eines solchen Schutzes hat  

der Gesetzgeber 2009 selbst explizit festgestellt  

3.1 Unabhängigkeit  (BT-Drs. 16/12011, S. 30).  

Kern der Rechtsstellung des Datenschutzbeauftrag-  

ten ist seine Unabhängigkeit. Als übergeordnete  

Gewährleistung wird diese in ErwG 97 der DS-GVO  

Anspruch auf Einbindung, Unterstützung  

und Fortbildung  

angesprochen.  Die  unmittelbaren  Ausprägungen  Vergleichbar dem BDSG sieht auch die DS-GVO einen  

der  Unabhängigkeit,  nämlich  insbesondere  die  Anspruch des Datenschutzbeauftragten auf Einbin-  

Unabhängigkeit von fachlichen Weisungen und  

die Verpfichtung zur Gewährleistung eines un-  

mittelbaren Berichtswegs des Datenschutzbeauf-  

tragten zur höchsten Managementebene sind im  

dung, Unterstützung und Fortbildung vor (Art. 38  

Abs. 1 und 2 DS-GVO), der im Einzelnen Folgendes  

umfasst:   

normativen Teil der DS-GVO geregelt (Art. 38 Abs. 3  

S. 1 und 3). Im Sinne eines effektiven Datenschutz-  

>>  Ordnungsgemäße und frühzeitige Einbin-  

dung in alle mit dem Schutz pb Daten zusam-  

managements  ist  es  sinnvoll,  den  Datenschutz-  menhängenden Fragen  

beauftragten auch organisatorisch unmittelbar der  

Leitung des für die Verarbeitung Verantwortlichen  

zu unterstellen, denn die damit verbundene Son-  

>>  

>>  

Unterstützung bei der Aufgabenerfüllung  

Ressourcen zur Aufgabenwahrnehmung /  

Erhaltung des Fachwissens  

derstellung verschafft ihm bei denjenigen, die per-  

sonenbezogene Daten verarbeiten, die notwendige  

Zugang zu pb Daten und Verarbeitungs  

vorgängen  

-  

Autorität.  



3.4   

Zu den notwendigen Ressourcen im Hinblick auf die  

Aufgabenwahrnehmung gehört es dabei nach wie  

vor insbesondere, dass dem Datenschutzbeauftrag-  

ten die notwendigen zeitlichen Kapazitäten zur  

Wahrnehmung seiner Aufgabe zur Verfügung ge-  

stellt werden. Das konkrete Maß der erforderlichen  

Unterstützung ist im Einzelfall zu bestimmen.  

 

Im Hinblick auf die erforderli-  

chen Ressourcen für den Daten-  

schutzbeauftragten ist aktuell  

insbesondere auch der Aufwand  

zu berücksichtigen, der sich durch  

die Beratung im Hinblick auf die  

Umsetzung der DS-GVO ergibt.  
 
 

Kriterien für eine ausreichende fnan-  

zielle und materielle Ausstattung so-  

wie ein angemessenes Zeitbudget für  

die Wahrnehmung der gesetzlichen  

Aufgaben sind beispielsweise:  

>> Größe des Unternehmens  

  > Anzahl der Mitarbeiter  

  >  Anzahl der Standorte/  

 Betriebsstätten  

>> Organisation des Unternehmens  

  >  Einbindung in eine Konzernstruktur  

  > national oder international  

  > Matrixorganisation  

  >  Komplexität der Geschäftsprozesse  

  > Home-Offce/Telearbeit  

  >  Außendienst-/Vertriebsorganisation  

 
 
 

DSB als „Anwalt der Betroffenen“/ Pficht  

zur Geheimhaltung bzw. Vertraulichkeit  

Nach Art. 38 Abs. 4 DS-GVO können betroffene Per-  

sonen den Datenschutzbeauftragten zu allen mit  

der Verarbeitung ihrer Daten und mit der Wahrneh-  

mung ihrer Rechte aus der Verordnung im Zusam-  

menhang stehenden Fragen zu Rate ziehen. Dies  

entspricht im Wesentlichen der bisherigen Regelung  

in § 4f Abs. 5 Satz 2 BDSG, wonach sich Betroffene  

jederzeit an den Beauftragten für den Datenschutz  

wenden  können.  Der  Datenschutzbeauftragte  ist  

demnach   verpfichtet,   Datenschutzbeschwerden  

zu prüfen und die betroffenen Personen über das  

Ergebnis seiner Prüfung zu informieren. Stellt er  

Datenschutzverletzungen, z.B. die Missachtung von  

  >  Delegationsmöglichkeiten (Rechts-  

 abteilung/Revisionsabteilung/IT-  

 Sicherheitsbeauftragter/externe  

 Berater)  

Betroffenenrechten, fest, hat er darauf hinzuwir-  

ken, dass diese abgestellt werden.   

Die Wahrung von Geheimhaltung und Vertrau-  

lichkeit sind essenziell für eine effektive Ausübung  

  >  Inanspruchnahme externer Dienst-  

 leister (Outsourcing)  

>> Branche  

>> Art und Anzahl der zu verwalten-  

 den Personengruppen (Mitarbeiter,  

 Kunden, Lieferanten, Dritte,   

 Kontaktpersonen etc.)  

der Tätigkeit als Datenschutzbeauftragter. Eigene  

Geheimhaltungs- bzw. Vertraulichkeitsverpfich-  

tungen sind in der DS-GVO jedoch nicht vorgesehen.  

Diese verweist insofern vielmehr auf das sonstige  

Unionsrecht bzw. das Recht der Mitgliedstaaten.  

Auf nationaler Ebene fnden sich entsprechende Re-  

gelungen aktuell in § 4f Abs. 4 BDSG und in § 203  

>> Sensibilität der verarbeiteten   

 personenbezogenen Daten bzw.  

 der verwendeten Verfahren  

Abs. 2a StGB. Aufgrund des Verweises der DS-GVO  

ins nationale Recht hat der deutsche Gesetzgeber  

die Möglichkeit, diese Regelungen auch nach Gel-  

tung der DS-GVO entsprechend beizubehalten.       



Auftragsverarbeiters  

bzw.  

4.2   4. Aufgaben  Überwachung der Einhaltung des   

Datenschutzes  

4.1 Unterrichtung und Beratung  Weitere  Kernaufgabe  des  Datenschutzbeauftrag-  

Der Datenschutzbeauftragte hat den Verantwort-  ten neben der Unterrichtung und Beratung ist die  

lichen bzw. Auftragsverarbeiter sowie die konkret  Überwachung der Einhaltung des Datenschutzes  

mit der Datenverarbeitung Beschäftigten hinsicht-  (Art. 39 Abs. 1 Buchst. b) DS-GVO). Zu überwachen  

lich ihrer Pfichten nach der DS-GVO sowie nach den  ist im Einzelnen die Einhaltung  

sonstigen Datenschutzvorschriften der Union bzw.  

der Mitgliedstaaten zu unterrichten und beraten  

(Art. 39 Abs. 1 Buchst. a) DS-GVO). Unterrichtung  

>>  

>>  

 der DS-GVO,  

anderer Datenschutzvorschriften der Union  

meint  insofern  die  allgemeine  Information  über  

die bestehenden datenschutzrechtlichen Pfichten,   

 der Mitgliedstaaten sowie  

>>  der  Strategien  des  Verantwortlichen  oder  

Beratung die Unterstützung bei der Lösung von  für den Schutz personen-  

konkreten datenschutzrechtlichen Fragestellungen.  bezogener Daten (einschließlich der Zuweisung  

von Zuständigkeiten, der Sensibilisierung und  
 

Die Schulung der Mitarbeiter, d.h.  

die zielgerichtete pädagogische  

Aufbereitung der für die konkret  

ausgeübte Tätigkeit relevanten  

datenschutzrechtlichen Informatio-  

nen ist hingegen – anders als nach  

BDSG – nicht Aufgabe des Daten-  

schutzbeauftragten, sondern des  

für die Verarbeitung Verantwort-  

lichen. Nach der DS-GVO kommt  

dem Datenschutzbeauftragten  

bezüglich der Schulung lediglich  

eine beratende bzw. kontrollieren-  

de Funktion zu. Der für die Verar-  

beitung Verantwortliche ist jedoch  

frei, dem Datenschutzbeauftragten  

auch die Durchführung der Schu-  

lungsaufgabe zu übertragen.  

Schulung der an den Verarbeitungsvorgängen  

beteiligten Mitarbeiter und der diesbezüglichen  

Überprüfungen).  
 
 

Die Verpfichtung zur Überwachung  

der Datenschutzkonformität des  

Unternehmenshandelns war auch  

schon Bestandteil der „Hinwirkungs-  

pficht“ des Datenschutzbeauftragten  

nach BDSG. Die Funktion des Daten-  

schutzbeauftragten als Kontrollorgan  

erfährt durch die DS-GVO aber eine  

erhebliche Ausprägung, indem dem  

Datenschutzbeauftragten einerseits  

operative Aufgaben wie die Mitarbei-  

terschulung, die Vorabkontrolle und  

die Bereitstellung des Verfahrens-  

verzeichnisses für jedermann nicht  

mehr zufallen, ihm aber andererseits  

zudem die Kontrolle der Einhaltung  

der Datenschutzstrategien des Ver-  

antwortlichen bzw. Auftragsverarbei-  

ters übertragen wird.  



4.3   Aufgaben im Zusammenhang mit der  

Datenschutz-Folgenabschätzung  

4.5. Pficht zur risikoorientierten Tätigkeit  

Nach Art. 39 Abs. 2 DS-GVO hat der Datenschutz-  

Anders als die Vorabkontrolle nach dem BDSG ist  beauftragte bei der Erfüllung seiner Aufgaben dem  

die   Durchführung   der   Datenschutz-Folgenab-  

schätzung (Art. 35 DS-GVO) dem Datenschutzbe-  

mit den Verarbeitungsvorgängen verbundenen Ri-  

siko gebührend Rechnung zu tragen, wobei er die  

auftragten  nicht  übertragen.  Zuständig  ist  viel-  Art, den Umfang, die Umstände und die Zwecke  

mehr der für die Verarbeitung Verantwortliche und  der Verarbeitung berücksichtigt, sog. Pficht zur  

damit in abgeleiteter Verantwortung die jeweilige  risikoorientierten Tätigkeit.  Diese Verpfichtung  

Fachabteilung. Die Aufgaben des Datenschutzbe-  entspricht  dem  risikobasierten  Ansatz,  der  der  

auftragten im Zusammenhang mit der Datenschutz-  gesamten DS-GVO zugrunde liegt, und ist grund-  

Folgenabschätzung liegen zum einen in der Über-  

wachung, ob diese durchgeführt wird, und zum  

anderen in der Verpfichtung, auf Anfrage im Hin-  

blick auf deren Durchführung zu beraten (Art. 39  

sätzlich zu befürworten. Zur Gewährleistung der  

garantierten Unabhängigkeit (vgl. vorstehend Ab-  

schnitt 3.1) muss die Bewertung, welche Verarbei-  

tungsvorgänge wegen des mit ihnen verbundenen  

Abs.  1 Buchst. c) DS-GVO). Korrespondierend zur  Risikos einer vorrangigen Bewertung bedürfen, aber  

Beratungspficht des Datenschutzbeauftragten be-  dem Datenschutzbeauftragten selbst obliegen. So  

steht eine Verpfichtung der Fachabteilung, dessen  dürfen etwa Prüfaufträge gegenüber dem Daten-  

Rat auch einzuholen (Art. 35 Abs. 2 DS-GVO).  schutzbeauftragten diesen nicht daran hindern, aus  

seiner Sicht vordringlichen datenschutzrechtlichen  

4.4. Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde  Angelegenheiten nachzugehen.  

Nach der DS-GVO arbeitet der Datenschutzbeauf-  

tragte  mit  der  Aufsichtsbehörde  zusammen  und  

fungiert als deren „Anlaufstelle“ beim für die Verar-  

beitung Verantwortlichen; zudem berät er sich mit  

der Behörde „zu allen sonstigen Fragen“ (Art. 39  

Abs. 1 Buchst. d) und e) DS-GVO). Ein Anlass zur  

Konsultation der Behörde wird sich insbesondere  

dann ergeben, wenn sich der Datenschutzbeauf-  

tragte über die Auslegung einschlägiger gesetzli-  

cher Regelungen oder die Angemessenheit einzel-  

ner Datenschutzmaßnahmen im Unklaren ist.  



5. Fazit  
 

Die DS-GVO sieht erstmals eine europaweite Ver-  

pfichtung  zur  Bestellung  von  Datenschutzbe-  

auftragten vor, allerdings sind die Hürden für die  

Bestellpficht  höher  als  bisher  nach  dem  BDSG.  

Aktuell  ist  jedoch  davon  auszugehen,  dass  der  

deutsche Gesetzgeber von der diesbezüglichen Öff-  

nungsklausel Gebrauch macht und die Bestellpficht  

national weiter an den bekannten 10-Personen-  

Schwellenwert knüpft. Unabhängig vom Bestehen  

einer Bestellpficht gilt ohnehin: „Jemand muss  

den Job machen!“ Die Umsetzung der DS-GVO stellt  

die Unternehmen vor große Herausforderungen und  

der  Druck,  die  datenschutzrechtlichen  Vorgaben  

einzuhalten, ist aufgrund der drastischen Bußgeld-  

rahmen der Verordnung höher als je zuvor. Der  

Datenschutzbeauftragte als fachkundiges internes  

Beratungs- und Kontrollorgan leistet insoweit ei-  

nen wichtigen Beitrag zur Reduzierung von Unter-  

nehmensrisiken. Aufgaben und Stellung des Daten-  

schutzbeauftragten nach der DS-GVO entsprechen  

im Kern den bisherigen nationalen Vorgaben. Mit  

Blick auf seine Aufgabenstellung nimmt der Daten-  

schutzbeauftragte nach der DS-GVO allerdings ver-  

stärkt die Funktion eines Kontrollorgans ein.  

 


